
Besondere Rechtsvorschriften 
zur IHK-Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschlu ss 

„Geprüfter Gleisbaumeister/Geprüfte Gleisbaumeister in“ 

  

„Die Industrie- und Handelskammer zu 
Dortmund erlässt aufgrund des Beschlusses 
des Berufsbildungsausschusses vom 8. Juni 
2016 als zuständige Stelle nach § 54 in Verbin-
dung mit § 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das 
zuletzt durch Artikel 436 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist", folgende besondere Rechtsvor-
schriften für die Fortbildungsprüfung zum „Ge-
prüften Gleisbaumeister“ und zur „Geprüften 
Gleisbaumeisterin“. 

 

§ 1 
Ziel der Prüfung und  

Bezeichnung des Abschlusses 

(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufli-
che Fortbildung zum „Geprüften Gleisbaumeis-
ter“ und zur „Geprüften Gleisbaumeisterin“ er-
worben worden sind, kann die zuständige Stelle 
Prüfungen nach den §§ 2 bis 9 durchführen, in 
denen die auf einen beruflichen Aufstieg abzie-
lende Erweiterung der beruflichen Handlungs-
fähigkeit nachzuweisen ist. 

(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der 
Qualifikation zum Geprüften Gleisbaumeis-
ter/zur Geprüften Gleisbaumeisterin und damit 
die Befähigung: 

1. in Betrieben unterschiedlicher Größe und 
Branchenzugehörigkeit sowie in verschiede-
nen Bereichen und Tätigkeitsfeldern eines 
Betriebes handlungsspezifische Sach-, Or-
ganisations- und Führungsaufgaben wahr-
zunehmen und  

2. sich auf Änderungen von Methoden und 
Systemen der Technik des schienengebun-
denen Verkehrswegebaus, auf sich verän-
dernde Strukturen der Arbeitsorganisation 
und auf neue Methoden der Organisations-
entwicklung, der Personalführung und  
-entwicklung flexibel einzustellen sowie den 
technisch-organisatorischen Wandel im Be-
trieb mitzugestalten. 

(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 
die Qualifikation vorhanden ist, in den Hand-
lungsbereichen insbesondere folgende in Zu-
sammenhang stehende Aufgaben eines Ge-
prüften Gleisbaumeisters/einer Geprüften 
Gleisbaumeisterin wahrnehmen zu können: 

1. Mitwirken bei der Planung, Einrichtung, Ver- 
und Entsorgung und Auflösung der Baustelle 
sowie bei der Qualitätssicherung und der 
Abnahme von Bauleistungen im schienen-
gebundenen Verkehrswegebau; Durchfüh-
ren von Maßnahmen des Baus und der In-
standhaltung; Einsetzen und Überwachen 
der Betriebsmittel im Hinblick auf die Einhal-
tung der Qualitätsanforderungen und der 
Vermeidung von Störungen; Veranlassen 
der Instandhaltung und Verbesserung der 
Betriebsmittel; Erfassen von Bauleistungen; 
Erstellen von Bautagesberichten; 

2. Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensziele 
führen, motivieren und fördern; den Mitarbei-
tern Aufgaben unter Berücksichtigung der 
Vorgaben, nach betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten und unter Abwägung ihrer 
persönlichen Daten, Qualifikationen und In-
teressen zuordnen; die zielorientierte Koope-
ration und Kommunikation zwischen und mit 
den Mitarbeitern, den Führungskräften sowie 
der betrieblichen Interessensvertretung för-
dern; Personalbedarf und -entwicklung im 
Bereich planen; Entwicklung und Qualifizie-
rung der Mitarbeiter und der Auszubildenden 
gewährleisten; Qualitätsmanagementziele 
umsetzen und Qualitätsbewusstsein der Mit-
arbeiter fördern; 

3. Überwachen der Kostenentwicklung sowie 
der Arbeitsleistung; Mitwirken bei der Aus-
wahl und Beschaffung der Betriebsmittel; 
Beschaffen und wirtschaftliches Einsetzen 
der Baumaterialien; Sicherstellen der Quali-
täts- und Quantitätskontrollen; Beeinflussen 
der Baudurchführung zur Gewährleistung ei-
nes störungsfreien und termingerechten Ar-
beitens; Hinwirken auf eine reibungslose Zu-
sammenarbeit im Betriebsablauf; Zusam-
menarbeit mit anderen Betriebseinheiten, 
Auftraggebern, Drittfirmen und Behörden; 

4. Durchführen der Maßnahmen des Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung gegen Ge-
fahren aus dem Baubetrieb und Sicherstel-
len der Maßnahmen gegen Gefahren aus 
dem Eisenbahnbetrieb in Abstimmung mit 
den zuständigen Personen und Stellen; Si-
cherstellen der Maßnahmen zur Wahrung 
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebs; 
Durchführen von Maßnahmen des Umwelt-
schutzes in Abstimmung mit den zuständi-
gen Personen, Stellen und Behörden. 
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(4) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt 
zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Ge-
prüfter Gleisbaumeister/Geprüfte Gleisbaumeis-
terin“. 

 

§ 2 
Umfang der Meisterqualifikation und 

Gliederung der Prüfung 

(1) Die Qualifikation zum Geprüften Gleis-
baumeister/zur Geprüften Gleisbaumeisterin 
umfasst: 

1. Berufs- und arbeitspädagogische 
Qualifikationen, 

2. Baubetrieb/Gleisbau, 

3. Mitarbeiterführung und Mitarbeiter-
entwicklung. 

(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspä-
dagogischen Eignung ist durch eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung nach § 4 der nach dem Be-
rufsbildungsgesetz erlassenen Ausbilder-
Eignungsverordnung oder durch eine andere 
erfolgreich abgelegte vergleichbare Prüfung vor 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss nachzuweisen. Der Prü-
fungsnachweis ist vor Beginn der letzten Prü-
fungsleistung vorzulegen. 

(3) Die Prüfung zum Geprüften Gleisbau-
meister/zur Geprüften Gleisbaumeisterin glie-
dert sich in die Prüfungsteile: 

1. Baubetrieb/Gleisbau, 

2. Mitarbeiterführung und Mitarbeiter-
entwicklung. 

(4) In den Prüfungsteilen nach Absatz 3  
Nr. 1 und 2 ist schriftlich in Form von hand-
lungsspezifischen, integrierten Situationsaufga-
ben gemäß § 4 und § 5 zu prüfen, im Prüfungs-
teil nach Absatz 3 Nr. 2 ist außerdem mündlich 
in Form eines situationsbezogenen Fachge-
sprächs gemäß § 5 zu prüfen. 

 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Fol-
gendes nachweist: 

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in dem anerkannten Ausbildungsberuf 
Gleisbauer oder 

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf der 
Verordnung über die Berufsausbildung in der 
Bauwirtschaft und danach eine mindestens 
einjährige Berufspraxis oder 

3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in einem sonstigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf und danach eine mindestens 
zweijährige Berufspraxis oder 

4. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis. 

(2) Die Berufspraxis gemäß Absatz 1 Nr. 2 
bis 4 soll wesentliche Bezüge zu den Aufgaben 
eines Geprüften Gleisbaumeisters/einer Geprüf-
ten Gleisbaumeisterin gemäß § 1 Absatz 3 ha-
ben. 

(3) Abweichend von den in den Absätzen 1 
und 2 genannten Voraussetzungen ist zur Prü-
fung auch zuzulassen, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft 
macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten (berufliche Handlungsfähigkeit) erworben zu 
haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtferti-
gen. 

 

§ 4 
Prüfungsteil „Baubetrieb/Gleisbau“ 

(1) Im Prüfungsteil „Baubetrieb/Gleisbau“ ist in 
folgenden Qualifikationsschwerpunkten zu prü-
fen: 

1. Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz, 

2. Betriebswirtschaftliches Handeln,  

3. Betriebliches Kostenwesen,  

4. Anwenden von Methoden der Information, 
Kommunikation und Planung, 

5. Berücksichtigen naturwissenschaftlicher und 
technischer Gesetzmäßigkeiten, 

6. Bautechnik, 

7. Organisation der Baustelle, 

8. Qualitätsmanagement. 

(2) Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz" soll die Fä-
higkeit nachgewiesen werden, einschlägige 
Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen in 
ihrer Bedeutung erkennen und ihre Einhaltung 
sicherstellen, Gefährdungsbeurteilungen durch-
führen, Gefahren vorbeugen, Störungen erken-
nen und analysieren sowie Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung oder Beseitigung einleiten zu kön-
nen. Dazu gehört, sicherzustellen, dass sich die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeits-, um-
welt- und gesundheitsschutzbewusst verhalten 
und entsprechend handeln können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationen ge-
prüft werden: 
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1. Überprüfen und Gewährleisten der Arbeits-
sicherheit, des Arbeits-, Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes im Betrieb, 

2. Fördern des Mitarbeiterbewusstseins bezüg-
lich der Arbeitssicherheit und des betriebli-
chen Arbeits-, Umwelt- und Gesundheits-
schutzes, 

3. Planen und Durchführen von Unterweisun-
gen in der Arbeitssicherheit, des Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutzes, 

4. Überwachen der Lagerung von und des 
Umgangs mit umweltbelastenden und ge-
sundheitsgefährdenden Betriebsmitteln, Ein-
richtungen, Werk- und Hilfsstoffen, 

5. Planen, Vorschlagen, Einleiten und Überprü-
fen von Maßnahmen zu Verbesserung der 
Arbeitssicherheit sowie zur Reduzierung und 
Vermeidung von Unfällen sowie Umwelt- und 
Gesundheitsbelastungen. 

(3) Im Qualifikationsschwerpunkt „Be-
triebswirtschaftliches Handeln“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, betriebswirtschaftliche 
Gesichtspunkte im Rahmen praxisbezogener 
Handlungen berücksichtigen und volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge aufzeigen sowie 
Unternehmensformen darstellen zu können. 
Weiterhin soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, betriebliche Abläufe nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten planen, beurteilen und beein-
flussen zu können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationen geprüft werden: 

1. Berücksichtigen der ökonomischen Hand-
lungsprinzipien von Unternehmen unter Ein-
beziehung volkswirtschaftlicher Zusammen-
hänge und sozialer Wirkungen, 

2. Berücksichtigen der Grundsätze betriebli-
cher Aufbau- und Ablauforganisation,  

3. Anwenden von Methoden der Organisati-
onsentwicklung, 

4. Berücksichtigen von Methoden der Entgelt-
findung und der kontinuierlichen, betriebli-
chen Verbesserung, 

5. Unterscheiden von Kostenarten-, Kostenstel-
len- und Kostenträgerzeitrechnungen sowie 
Durchführen von Kalkulationsverfahren. 

(4) Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebli-
ches Kostenwesen" soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge und kostenrelevante Einflussfakto-
ren erfassen und beurteilen, Möglichkeiten der 
Kostenbeeinflussung aufzuzeigen und Maß-
nahmen für ein kostenbewusstes Handeln pla-
nen, organisieren, einleiten und überwachen zu 
können. Dazu gehört, Kalkulationsverfahren 

und Methoden der Zeitwirtschaft anwenden, 
organisatorische und personelle Maßnahmen 
auch in ihrer Bedeutung als Kostenfaktoren 
beurteilen und berücksichtigen zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft werden: 

1. Planen, Erfassen, Analysieren und Bewerten 
der Kosten nach vorgegebenen Plandaten, 

2. Überwachen und Einhalten des zugeteilten 
Budgets, 

3. Beeinflussen der Kosten, insbesondere un-
ter Berücksichtigung alternativer Produkti-
onsverfahren und bedarfsgerechter Lager-
wirtschaft, 

4. Beeinflussen des Kostenbewusstseins der 
Mitarbeiter bei unterschiedlichen Formen der 
Arbeitsorganisation 

5. Erstellen und Auswerten der Betriebsab-
rechnung durch die Kostenarten-, Kosten-
stellen- und Kostenträgerzeitrechnung, 

6. Anwenden der Kalkulationsverfahren in der 
Kostenträgerstückrechnung einschließlich 
der Deckungsbeitragsrechnung, 

7. Anwenden von Methoden der Zeitwirtschaft. 

(5) Im Prüfungsbereich „Anwendung von 
Methoden der Information, Kommunikation und 
Planung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, Projekte und Prozesse analysieren, planen 
und transparent machen zu können. Dazu ge-
hört, Daten aufbereiten, technische Unterlagen 
erstellen sowie entsprechende Planungstechni-
ken einsetzen und angemessene Präsentati-
onstechniken anwenden zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden: 

1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von 
Prozess- und Produktionsdaten mittels EDV-
Systemen und Bewerten visualisierter Daten, 

2. Bewerten von Planungstechniken und Ana-
lysemethoden sowie deren Anwendungs-
möglichkeiten, 

3. Anwenden von Präsentationstechniken, 

4. Erstellen von technischen Unterlagen, Ent-
würfen, Statistiken, Tabellen und Diagram-
men, 

5. Anwenden von Projektmanagementmetho-
den, 

6. Auswählen und Anwenden von Informations- 
sowie Kommunikationsformen und  
-mitteln. 

(6) Im Qualifikationsschwerpunkt „Berück-
sichtigen naturwissenschaftlicher und techni-
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scher Gesetzmäßigkeiten“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, einschlägige naturwis-
senschaftliche und technische Gesetzmäßigkei-
ten zur Lösung technischer Probleme einbezie-
hen sowie mathematische, physikalische, che-
mische und technische Kenntnisse und Fertig-
keiten zur Lösung von Aufgaben aus der be-
trieblichen Praxis anwenden zu können. In die-
sem Rahmen können folgende Qualifikationsin-
halte geprüft werden: 

1. Berücksichtigen der Auswirkungen naturwis-
senschaftlicher und technischer Gesetzmä-
ßigkeiten auf Materialien, Maschinen und 
Prozesse sowie auf Mensch und Umwelt, 
zum Beispiel bei Oxydations- und Redukti-
onsvorgängen, thermischen Einflüssen, gal-
vanischen Prozessen, mechanischen Bewe-
gungsvorgängen, elektrotechnischen, hyd-
raulischen und pneumatischen Antriebs- und 
Steuerungsvorgängen, 

2. Verwenden unterschiedlicher Energieformen 
im Betrieb sowie Beachten der damit zu-
sammenhängenden Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt, 

3. Berechnen betriebs- und fertigungstechni-
scher Größen bei Belastungen und Bewe-
gungen, 

4. Anwenden von statistischen Verfahren und 
Durchführen von einfachen statistischen Be-
rechnungen sowie ihre graphische Darstel-
lung, 

5. Berechnen von Anwendungen in der Gleis-
geometrie. 

(7) Im Qualifikationsschwerpunkt „Bau-
technik“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, bei der Erstellung, Wartung, Inspektion 
und Instandsetzung des Oberbaus und der tief-
bautechnischen Anlagen fachliche Sachverhalte 
unter Berücksichtigung der allgemeinen und der 
speziellen Bautechnik insbesondere im Gleisbe-
reich beurteilen und bewerten sowie die Doku-
mentationen erstellen und auswerten zu kön-
nen. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte geprüft werden: 

1. Kennen der Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung, der Oberbaurichtlinien und Ent-
wurfsgrundlagen für Bahnanlagen sowie 
Umsetzen der Anforderungen für die Erstel-
lung und Instandhaltung von Bahnanlagen, 

2. Kennen der Arten und Dokumentationen der 
Inspektion der Gleise und Weichen  sowie 
des Erdkörpers, 

3. Auswerten bautechnischer Pläne insbeson-
dere Grundrisse und Schnitte im Gleis- und 
Weichen- sowie im Tiefbau, 

4. Durchführen von Gleis- und Weicheninspek-
tionen, insbesondere Begehungen und Mes-
sungen, 

5. Dokumentieren, Auswerten und Beurteilen 
von Inspektionsergebnissen und Festlegen 
von Instandsetzungsmaßnahmen, 

6. Veranlassen von Maßnahmen zur Wartung 
des Oberbaus, 

7. Beurteilen der Bodenmechanik, der Boden-
arten und der Homogenbereiche (ehemals 
Bodenklassen) sowie Anwenden der Best-
immungen für verbaute und nicht verbaute 
Baugruben und Gräben, 

8. Unterscheiden der Bauarten und Sonder-
bauarten des Oberbaus nach Bestandteilen 
und Konstruktionsmerkmalen sowie Beurtei-
len ihrer Verwendung entsprechend der An-
forderungen, 

9. Kennen der Schweißverfahren im Oberbau, 

10. Auswählen von Maschinen und Geräten für 
den Einsatz entsprechend dem gewählten 
Verfahren im Oberbau, 

11. Sicherstellen der Einhaltung des Regel-
lichtraums, der Grenzlinien und der Gleisab-
stände, 

12. Erstellen und Instandhalten von Gleis- und 
Weichenanlagen, Entwässerungseinrichtun-
gen, Erdkörpern mit Planums- und Frost-
schutzschichten, Randwegen, Bahnüber-
gängen, Bahnsteigen, Güterverkehrsanlagen 
und Gleisabschlüssen sowie Kabeltrassen, 

13. Beurteilen der Verwendungsmöglichkeiten, 
Wiederverwendung und Entsorgung von 
Bau- und Bauhilfsstoffen, 

14. Anwenden von Methoden der Lage- und 
Höhenmessungen sowie Auswerten von 
Messprotokollen, auch mit rechnergestützten 
Systemen, insbesondere unter Berücksichti-
gung der Gleisgeometrie. 

(8) Im Qualifikationsschwerpunkt „Organi-
sation der Baustelle“ soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, Prozesse bei der Vorbereitung 
und Einrichtung einer Baustelle sowie während 
der Bauausführung zu steuern. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft werden: 

1. Mitwirken bei der Baustellenvorbereitung 
unter Anwendung von Informations- und 
Kommunikationssystemen, 

2. Einrichten einer Baustelle, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Zeitplanung, Ar-
beitsvorbereitung, Baustellenorganisation 
und -sicherung sowie des wirtschaftlichen 
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Personal- und Betriebsmitteleinsatzes, 

3. Organisieren des Materialeingangs, der La-
gerung und des Transports von Bau- und 
Bauhilfsstoffen, 

4. Übernehmen einer in Betrieb befindlichen 
Baustelle, insbesondere Feststellen des 
technischen, wirtschaftlichen und terminli-
chen Ist-Zustandes; Sichern der Fortführung 
laufender Einzelmaßnahmen einschließlich 
Dokumentation, 

5. Koordinieren, Kontrollieren und Überwachen 
der Arbeitsabläufe sowie der Bauausfüh-
rung, insbesondere unter Berücksichtigung 
von Sicherheit, Terminplanung, Quantität 
und Qualität der Baumaterialien sowie der 
technologischen, wirtschaftlichen und recht-
lichen Belange, 

6. Gewährleisten der Voraussetzungen für die 
Abnahme unter Berücksichtigung der Ab-
nahmebedingungen, 

7. Auflösen einer Baustelle, insbesondere Er-
fassen der für die Bauabrechnung wichtigen 
Angaben, Organisieren des Abtransportes 
der Baubetriebsmittel und Wiederherstellen 
des ursprünglichen Zustandes mitgenutzter 
Flächen. 

(9) Im Qualifikationsschwerpunkt „Quali-
tätsmanagement“ soll die Fähigkeit nachgewie-
sen werden, Qualitätsziele durch Anwenden 
entsprechender Methoden und Beeinflussen 
des Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sichern sowie bei der Realisie-
rung eines Qualitätsmanagementsystems mit-
wirken und zu dessen Verbesserung und Wei-
terentwicklung beitragen zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationen ge-
prüft werden: 

1. Berücksichtigen des Einflusses des Quali-
tätsmanagementsystems auf das Unter-
nehmen und die Funktionsfelder, 

2. Fördern des Qualitätsbewusstseins der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, 

3. Anwenden von Methoden zur Sicherung und 
Verbesserung der Qualität, insbesondere 
der Produktqualität und Kundenzufrieden-
heit, 

4. Kontinuierliches Umsetzen der Qualitätsma-
nagementziele durch Planen, Sichern und 
Lenken von qualitätswirksamen Maßnah-
men. 

(10) Zum Nachweis der Befähigung sind 
zwei Situationsaufgaben schriftlich zu bearbei-
ten. Qualifikationsinhalte aus allen Qualifikati-
onsschwerpunkten gemäß § 4  Abs. 2 bis 9 sind 

integrativ zu berücksichtigen. Die Prüfungsdau-
er für die Bearbeitung der Situationsaufgaben 
beträgt jeweils mindestens 240 Minuten, insge-
samt jedoch nicht mehr als 600 Minuten. 

(11) Wurde in nicht mehr als einer schriftli-
chen Situationsaufgabe eine mangelhafte Prü-
fungsleistung erbracht, ist in dieser Situations-
aufgabe eine mündliche Ergänzungsprüfung 
anzubieten. Bei einer oder mehreren ungenü-
genden schriftlichen Prüfungsleistungen besteht 
diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung 
soll situationsbezogen durchgeführt werden und 
in der Regel nicht länger als 20 Minuten dauern. 
Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleis-
tung und die der mündlichen Ergänzungsprü-
fung werden zu einer Bewertung der Prüfungs-
leistung zusammengefasst. Dabei wird die Be-
wertung der schriftlichen Prüfungsleistung dop-
pelt gewichtet. 

 

§ 5 
Prüfungsteil „Mitarbeiterführung und 

Mitarbeiterentwicklung“  

(1) Im Prüfungsteil „Mitarbeiterführung und 
Mitarbeiterentwicklung“ ist in folgenden Qualifi-
kationsschwerpunkten zu prüfen:  

1. Rechtsbewusstes Handeln, 

2. Grundlagen für die Zusammenarbeit im Be-
trieb und auf der Baustelle, 

3. Personalführung, 

4. Personalentwicklung. 

(2) Im Qualifikationsschwerpunkt „Rechts-
bewusstes Handeln“ soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, einschlägige Rechtsvorschriften 
berücksichtigen zu können. Dazu gehört, die 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen unter arbeitsrechtlichen Aspekten 
zu gestalten und die Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Institutionen sicherzustellen. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft werden: 

1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschrif-
ten und Bestimmungen bei der Gestaltung 
individueller Arbeitsverhältnisse und bei 
Fehlverhalten von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, insbesondere unter Berücksichti-
gung des Arbeitsvertragsrechts, des Tarif-
vertragsrechts und betrieblicher Vereinba-
rungen, 

2. Berücksichtigen der Vorschriften des Be-
triebsverfassungsgesetzes, insbesondere 
der Beteiligungsrechte betriebsverfassungs-
rechtlicher Organe, 
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3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen 
hinsichtlich der Sozialversicherung, Entgelt-
findung sowie Arbeitsförderung, 

4. Berücksichtigen einschlägiger wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften und Bestimmungen, 
insbesondere hinsichtlich der Produktver-
antwortung, der Produkthaftung sowie des 
Datenschutzes. 

(3) Im Qualifikationsschwerpunkt „Grundla-
gen für die Zusammenarbeit im Betrieb und auf 
der Baustelle“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, Zusammenhänge des Sozialverhaltens 
erkennen, ihre Auswirkungen auf die Zusam-
menarbeit beurteilen und durch angemessene 
Maßnahmen auf eine zielorientierte, effiziente 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit hinwirken 
zu können. Dazu gehört, die Leistungsbereit-
schaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 
fördern sowie betriebliche Probleme und soziale 
Konflikte lösen zu können. Es soll ferner die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, Führungs-
grundsätze berücksichtigen und angemessene 
Führungstechniken anwenden zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft werden: 

1. Beurteilen und Fördern der beruflichen Ent-
wicklung Einzelner unter Beachtung des bis-
herigen Berufsweges und unter Berücksich-
tigung persönlicher und sozialer Gegeben-
heiten, 

2. Beurteilen und Berücksichtigen des Einflus-
ses von Arbeitsorganisation und Arbeitsplatz 
auf das Sozialverhalten und das Betriebskli-
ma sowie Ergreifen von Maßnahmen deren 
Verbesserung, 

3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruk-
tur auf das Gruppenverhalten und die Zu-
sammenarbeit sowie Entwickeln und Umset-
zen von Alternativen, 

4. Auseinandersetzen mit eigenem und frem-
dem Führungsverhalten, Umsetzen von Füh-
rungsgrundsätzen, 

5. Anwenden von Führungsmethoden und  
-techniken einschließlich Vereinbarung ent-
sprechender Handlungsspielräume, um Leis-
tungsbereitschaft und Zusammenarbeit der 
Mitarbeiter zu fördern, 

6. Förderung der Kommunikation und Koopera-
tion durch Anwenden von Methoden zur Lö-
sung betrieblicher Probleme und sozialer 
Konflikte.  

(4) Im Qualifikationsschwerpunkt „Perso-
nalführung" soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, den Personalbedarf ermitteln und den 
Personaleinsatz entsprechend den betrieblichen 

Anforderungen sicherstellen sowie Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen nach zielgerichteten Erfor-
dernissen durch die Anwendung geeigneter 
Methoden zu verantwortlichem Handeln hinfüh-
ren zu können. In diesem Rahmen können fol-
gende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

1. Ermitteln und Bestimmen des qualitativen 
und quantitativen Personalbedarfs unter Be-
rücksichtigung technischer und organisatori-
scher Veränderungen, 

2. Erstellen von Anforderungsprofilen, Stellen-
planungen und -beschreibungen sowie von 
Funktionsbeschreibungen, 

3. Auswahl und Einsatz der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen unter Berücksichtigung ihrer 
persönlichen Daten, ihrer Eignung und Inte-
ressen sowie der betrieblichen Anforderun-
gen, 

4. Delegieren von Aufgaben und der damit 
verbundenen Verantwortung, 

5. Fördern der Kommunikations- und Koopera-
tionsbereitschaft, 

6. Anwenden von Führungsmethoden und 
-mitteln zur Bewältigung betrieblicher Aufga-
ben und zum Lösen von Problemen und 
Konflikten, 

7. Beteiligen der Mitarbeiter am kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess, 

8. Einrichten, Moderieren und Steuern von 
Arbeits- und Projektgruppen, 

9. Berücksichtigen der rechtlichen und organi-
satorischen Rahmenbedingungen beim Ein-
satz von Fremdpersonal und -firmen. 

(5) Im Qualifikationsschwerpunkt „Perso-
nalentwicklung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, auf der Basis einer qualitativen und 
quantitativen Personalplanung eine systemati-
sche Personalentwicklung durchführen zu kön-
nen. Dazu gehören, Personalentwicklungspo-
tenziale einschätzen und Personalentwicklungs- 
und Qualifizierungsziele festlegen sowie ent-
sprechende Maßnahmen planen, realisieren, 
deren Ergebnisse überprüfen und die Umset-
zung im Betrieb fördern zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden: 

1. Ermitteln des quantitativen und qualitativen 
Personalentwicklungsbedarfs unter Berück-
sichtigung der gegenwärtigen und zukünfti-
gen Anforderungen, 

2. Festlegen der Ziele für eine kontinuierliche 
und innovationsorientierte Personalentwick-
lung sowie der Kategorien für den Qualifizie-
rungserfolg, 
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3. Durchführen von Potentialeinschätzungen 
nach vorgegebenen Kriterien und unter An-
wendung entsprechender Instrumente und 
Methoden, 

4. Planen, Durchführen und Veranlassen von 
Maßnahmen der Personalentwicklung zur 
Qualifizierung und zielgerichteten Motivie-
rung unter Berücksichtigung des betriebli-
chen Bedarfs und der Mitarbeiterinteressen, 

5. Überprüfen der Ergebnisse aus Maßnahmen 
der Personalentwicklung zur Qualifizierung 
sowie Fördern ihrer betrieblichen Umset-
zung, 

6. Beraten, Fördern und Unterstützen von Mit-
arbeitern hinsichtlich ihrer beruflichen Ent-
wicklung. 

(6) Zum Nachweis der Befähigung sind 
zwei Situationsaufgaben schriftlich zu bearbei-
ten. Qualifikationsinhalte aus dem Prüfungsteil 
„Baubetrieb/Gleisbau“ gemäß § 4 sind integrativ 
zu berücksichtigen. Die Prüfungsdauer für die 
Bearbeitung der Situationsaufgaben beträgt 
jeweils mindestens 90 Minuten, insgesamt je-
doch nicht mehr als 240 Minuten. 

(7) Im situationsbezogenen Fachgespräch 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, be-
triebliche Aufgabenstellungen analysieren, 
strukturieren und einer begründeten Lösung 
zuführen zu können. Dazu gehört, Lösungsvor-
schläge unter Einbeziehung von Präsentations-
techniken erläutern und erörtern zu können. 
Das situationsbezogene Fachgespräch hat die 
gleiche integrative Struktur wie eine schriftliche 
Situationsaufgabe. Der Inhalt des Qualifikati-
onsschwerpunktes gemäß § 5 Abs. 1 Nummer 
2 steht dabei im Mittelpunkt. Die Qualifikations-
inhalte aus den Qualifikationsschwerpunkten 
gemäß § 5 Abs. 1 Nummer 1, 3 und 4 sind zu 
berücksichtigen. Das situationsbezogene Fach-
gespräch soll pro Prüfungsteilnehmer oder Prü-
fungsteilnehmerin mindestens 45 Minuten und 
höchstens 60 Minuten dauern. 

(8) Wurde in nicht mehr als einer schriftli-
chen Situationsaufgabe eine mangelhafte Prü-
fungsleistung erbracht, ist eine mündliche Er-
gänzungsprüfung anzubieten. Bei einer oder 
mehreren ungenügenden schriftlichen Prü-
fungsleistungen besteht diese Möglichkeit nicht. 
Die Ergänzungsprüfung soll situationsbezogen 
durchgeführt werden und in der Regel nicht 
länger als 20 Minuten dauern. Die Bewertung 
der schriftlichen Prüfungsleistung und die der 
mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu 
einer Bewertung der Prüfungsleistung zusam-
mengefasst. Dabei wird die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet. 

 

§ 6 
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen  

Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungs-
teilnehmerin ist auf Antrag von der Ablegung 
einzelner Prüfungsbestandteile durch die zu-
ständige Stelle zu befreien, wenn eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 
oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss 
erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung 
zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf Jah-
ren nach der Bekanntgabe des Bestehens der 
anderen Prüfung erfolgt. 

 

§ 7 
Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen 

der Prüfung  

(1) Die Prüfungsleistungen der Prüfungstei-
le „Baubetrieb/Gleisbau“ und „Mitarbeiterfüh-
rung und Mitarbeiterentwicklung“ sind gesondert 
nach Punkten zu bewerten.  

(2) Für den Prüfungsteil „Baubetrieb/ 
Gleisbau“ ist eine Note aus dem arithmetischen 
Mittel der Punktebewertungen der Situations-
aufgaben zu bilden. 

(3) Für den Prüfungsteil „Mitarbeiterführung 
und Mitarbeiterentwicklung“ ist eine Note aus 
dem arithmetischen Mittel der Punktebewertun-
gen der Situationsaufgaben und dem Fachge-
spräch zu bilden. 

(4) Aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten der Prüfungsteile „Baubetrieb/Gleisbau“ und 
„Mitarbeiterführung und Mitarbeiterentwicklung“ 
ist eine Gesamtnote zu bilden. 

(5) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, 
wenn im Prüfungsteil „Baubetrieb/Gleisbau“ in 
den schriftlichen Situationsaufgaben sowie im 
Prüfungsteil „Mitarbeiterführung und Mitarbei-
terentwicklung“ in den schriftlichen Situations-
aufgaben und in dem situationsbezogenem 
Fachgespräch jeweils mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht wurden. 

(6) Über das Bestehen der Prüfung ist ein 
Zeugnis auszustellen. In das Zeugnis sind die 
Gesamtnote, die in den Prüfungsteilen „Baube-
trieb/Gleisbau“ und „Mitarbeiterführung und 
Mitarbeiterentwicklung“ erzielten Noten sowie 
die Punktebewertungen in den einzelnen schrift-
lichen Situationsaufgaben nach § 4 sowie die 
Punktebewertungen der schriftlichen Situati-
onsaufgaben und des situationsbezogenen 
Fachgesprächs nach § 5 einzutragen. Im Fall 
der Freistellung nach § 6 sind Ort und Datum 
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sowie Bezeichnung des Prüfungsgremiums der 
anderweitig abgelegten Prüfung anzugeben. 
Der Nachweis über den Erwerb der berufs- und 
arbeitspädagogischen Qualifikationen nach § 2 
Absatz 2 ist im Zeugnis einzutragen. 

 

§ 8 
Wiederholung der Prüfung  

(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil 
kann zweimal wiederholt werden. 

(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der 
Prüfung wird der Prüfungsteilnehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin von einzelnen Prüfungs-
leistungen befreit, wenn die darin in einer vo-
rangegangenen Prüfung erbrachten Leistungen 
mindestens ausreichend sind und der Prüfungs-
teilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin sich 
innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage 
der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung 
an, zur Wiederholungsprüfung angemeldet hat. 
Bestandene Prüfungsleistungen können auf 
Antrag einmal wiederholt werden. In diesem Fall 
gilt das Ergebnis der letzten Prüfung. 

§ 9 
Übergangsvorschriften 

(1) Die bis zum 31.Dezember 2017 begonnenen 
Prüfungsverfahren zum/zur Geprüften Indust-
riemeister/Industriemeisterin – Fachrichtung 
Gleisbau können bis zum 31.Juli 2019 zu Ende 
geführt werden. Im Übrigen kann bei der An-
meldung bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2017 die Anwendung der bisherigen Vorschrif-
ten beantragt werden.  

 

§ 10 

Inkrafttreten 

(1) Diese Rechtsvorschriften treten am 1. des 
Folgemonats nach Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt der Industrie- und Handelskammer in 
Kraft. Gleichzeitig treten die Besonderen 
Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung 
zum/zur Geprüften Industriemeis-
ter/Industriemeisterin – Fachrichtung Gleisbau 
in der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 gelten-
den Fassung außer Kraft.

 

 


